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Verbandsgemeinde Montabaur (ab S. 1) 
 
Stadt Montabaur (ab S. 8) 
Bladernheim --- 
Elgendorf --- 
Eschelbach --- 
Ettersdorf --- 
Horressen --- 
Reckenthal --- 
Wirzenborn --- 
 
Ahrbachgemeinden (ab S. 14) 
Boden --- 
Heiligenroth (ab S. 14) 
Ruppach-Goldhausen --- 
 
Augst (ab S. 18) 
Eitelborn (ab S. 18) 
Kadenbach (ab S. 20) 
Neuhäusel (ab S. 21) 
Simmern (ab S. 25) 
 
 
 
  

  
 
Buchfinkenland (ab S. 28) 
Gackenbach (ab S. 28) 
Horbach --- 
Hübingen (ab S. 29) 
 
Eisenbachgemeinden (ab S. 30) 
Girod (ab S. 30) 
Görgeshausen (ab S. 31) 
Großholbach (ab S. 32) 
Heilberscheid --- 
Nentershausen (ab S. 34) 
Niedererbach --- 
Nomborn (ab S. 36) 
 
Elbertgemeinden (ab S. 38) 
Niederelbert (ab S. 38) 
Oberelbert (ab S. 39) 
Welschneudorf (ab S. 43) 
 
Gelbachhöhen (ab S. 44) 
Daubach --- 
Holler (ab S. 44) 
Stahlhofen --- 
Untershausen --- 
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auf 46.309 Euro. Dem gegenüber stehen geplante Ausgaben von 61.528 Euro. Insgesamt weist 

der Forstwirtschaftsplan der Ortsgemeinde Kadenbach für 2026 somit ein zu erwartendes 

Defizit von 15.219 Euro aus. Der Ortsgemeinderat genehmigte den Forstwirtschaftsplan 2026. 

 

Neubau einer kleinen Sporthalle in Neuhäusel 

Der Ortsgemeinderat fasste nachfolgenden Beschluss: 

1. Die Ortsgemeinden Neuhäusel, Eitelborn, Simmern und Kadenbach beabsichtigen den 

gemeinsamen Bau und Betrieb einer Sportstätte am Standort der Augst-Schule in Neuhäusel 

unter folgender Kostenaufteilung: Neuhäusel 35 %, Eitelborn 35 %, Simmern 25 %, Kadenbach 

mit 5 %. Die Maßnahme wird von der Ortsgemeinde Neuhäusel im Einvernehmen mit den 

anderen Ortsgemeinden umgesetzt. 

2. Die Verwaltung wird beauftragt, die in Frage kommenden Förder- und Drittmittel zu 

beantragen. 

3. Für die Leistungsbereiche Architektur, Technische Gebäudeausrüstung (TGA) und Statik wird 

ein Planungswettbewerb über die Leistungsphasen 1 bis 3 gemäß der Honorarordnung für 

Architekten und Ingenieure (HOAI) durchgeführt. 

4. Die Verwaltung wird beauftragt, eine Vereinbarung über Errichtung und Betrieb der 

Sportstätte zu erarbeiten und den Ortsgemeinden zur Entscheidung vorzulegen. 

5. Mit Vorliegen der Entwurfsplanung mit Kostenberechnung, einer Übersicht über die 

eingeworbenen Förder- und Drittmittel und einer Durchführungsvereinbarung soll endgültig über 

die Umsetzung der Maßnahme entschieden werden. 

 

Öffentliche Ausschreibung der Jahresunternehmerleistungen Straßenunterhaltung mit 

einem Rahmenvertrag im Bereich der Verbandsgemeinde Montabaur 

Der Ortsgemeinderat beschloss, das Vergabeverfahren für den „Rahmenvertrag 

Straßenunterhaltungsarbeiten“ auf der Grundlage eines einheitlichen Leistungsverzeichnisses 

für alle Ortsgemeinden und die Stadt Montabaur im Bereich der Verbandsgemeinde Montabaur 

einzuleiten. Der Ortsgemeinderat ermächtigte den Ortsbürgermeister, den Auftrag für den 

„Rahmenvertrag Straßenunterhaltungsarbeiten“ an den Bieter mit dem wirtschaftlichsten 

Angebot zu erteilen. Die Vergabeentscheidung wird dem Ortsgemeinderat in der auf die 

Vergabe nachfolgenden Sitzung in Form einer Mitteilungsvorlage der 

Verbandsgemeindeverwaltung Montabaur mitgeteilt. 

In der jüngsten Sitzung des Ortsgemeinderates wurde Markus Baumann in den Ruhestand 

verabschiedet. Der Ortsbürgermeister dankte ihm für seinen Einsatz und überreichte ihm ein 

kleines Präsent der Ortsgemeinde. 
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